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Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberrot

„... leben und arbeiten im Rottal“

Rottalbote

Am 28. März 2021 
beginnt die Sommerzeit

Nicht vergessen:
Am kommenden Sonntag werden 

um 2.00 Uhr nachts 
die Uhren um eine Stunde vorgestellt.

Die Sommerzeit endet am 31. Oktober 2021.

Die Gemeinde Oberrot unterstützt 
die Teststrategie des Landes Baden-
Württemberg und bietet bis auf Wei-
teres an einem Abend die Woche 
Corona-Schnelltests an. 

Die Schnelltests sind kostenlos und 
werden allen Bürgerinnen und Bür-
gern, die mit Hauptwohnsitz in der 
Gemeinde gemeldet sind, angebo-
ten. 

Die Tests werden donnerstags von 
17.00 - 20.00 Uhr in der Kultur- und 
Festhalle Oberrot durchgeführt durch 
geschultes ehrenamtliches Personal 
des DRK-Ortsvereins Fichtenberg. 

Testwillige können sich telefo-
nisch bei der Gemeindeverwaltung 
Oberrot (Tel. 07977/74-22) inner-
halb der Sprechzeiten des Rat-
hauses oder online (siehe unter 
www.oberrot.de) anmelden. Zur 
Anmeldung halten Sie bitte Ihren 
Namen, Vorname, Anschrift und 

Telefonnummer bereit. Eine Anmel-
dung ist bis spätestens 12.00 Uhr 
am jeweiligen Testtag möglich.
Für den Test müssen ca. 20 Minuten 
Zeit eingeplant werden, da nach Ab-
nahme des Abstrichs noch 10 bis 15 
Minuten Wartezeit notwendig wer-
den, bis das Testergebnis feststeht. 
Die getesteten Personen erhalten 
dann umgehend eine Bescheinigung 
über das Vorliegen des Ergebnisses. 
Eintritt zum Schnelltestzentrum er-
folgt nur wenn eine medizinische 
Maske getragen wird. 

Wir bitten alle Testwilligen, die einen 
Termin bekommen, einen Personal-
ausweis mitzubringen. Das Land 
schreibt zwingend eine Kontakt-
nachverfolgung vor, das heißt, die 
Personen müssen sich bei Ankunft 
registrieren. Wer die Angabe der Kon-
taktdaten verweigert oder offensicht-
lich falsche Angaben macht, kann 

nicht getestet werden. Ferner ist die 
Gemeinde auch verpfl ichtet, die po-
sitiven Antigen-Tests umgehend dem 
Gesundheitsamt zu melden. 

Personen, die einen positiven Anti-
gen-Test erhalten, müssen sich um-
gehend in häusliche Quarantäne be-
geben. Danach muss der positive 
Schnelltest durch einen PCR-Test 
überprüft werden. Dazu muss man 
sich an den Hausarzt wenden.

Die Gemeinde Oberrot bedankt sich 
herzlich bei Herrn Vorstand und Be-
reitschaftsleiter Michael Schramm 
und seinen Helfern/innen vom DRK- 
Ortsverein Fichtenberg für die Unter-
stützung. Ohne die ehrenamtlichen 
Helfer wäre dieses Angebot nicht 
möglich.

Ihr
Daniel Bullinger
Bürgermeister

Kommunales Schnelltestzentrum in der Gemeinde Oberrot wird fortgeführt:
NEU: Testungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde möglich
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Dran denken .../
Terminvorschau
Tag Art der Veranstaltung / Ort Uhrzeit
Fr., 26.3. Rest- u. Biomüllabfuhr ab 6.00 Uhr
Sa., 27.3. Vorösterliches Konzert 
 Musikverein Oberrot abgesagt
Sa., 27.3. Jahreshauptversammlung 
 Gartenfreunde Oberrot abgesagt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der ärztliche Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Fei-
ertagen (jeweils von 8.00 bis 22.00 Uhr) wird von der Notfall-
praxis Schwäbisch Hall am Diakonie-Klinikum Schwäbisch 
Hall GmbH, Diakoniestraße 10, 74523 Schwäbisch Hall und 
von der Notfallpraxis Crailsheim, Am Klinikum Crailsheim, 
Gartenstraße 21, 74564 Crailsheim durchgeführt. 

Die zentrale Rufnummer unter der in der Nacht und an den Wochen-
enden und Feiertagen der diensthabende Arzt zu erreichen ist, lautet 
116 117.

Ärztlicher Notdienst für Kinder und Jugendliche
Zentrale Notfallpraxis am Diakoniekrankenhaus Schwäbisch Hall, 
Diakoniestraße 10, 74523 Schwäbisch Hall
Öffnungszeiten: jeweils an den Wochenenden und Feiertagen von 
9.00 bis 15.00 Uhr. Eltern können ohne Voranmeldung mit ihren 
Kindern in die Notfallpraxis kommen
Zentrale Rufnummer 116 117.

HNO-ärztlicher Notfalldienst 
HNO-Notfallpraxis an der HNO-Klinik im Klinikum am Gesundbrun-
nen, Am Gesundbrunnen 20-26, 74078 Heilbronn, Tel. 116 117.

Öffnungszeiten der Notfallpraxis: Samstag, Sonntag und Feiertag von 
10.00 bis 20.00 Uhr. Patienten können ohne Voranmeldung in die 
Notfallpraxis kommen.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der augenärztliche Notdienst ist täglich unter der Nummer 116 117 
abzufragen.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Tel.-Nr. 
0711/7877799 abzufragen.

Apotheke
Unter der (aus dem deutschen Festnetz kostenfreien) Ruf-
nummer 0800/0022833 können Sie erfragen, welche Apo-
theke Notdienstbereitschaft hat.

Wochenenddienst der Kirchl. Sozialstation Gaildorf
Die Sozialstation Gaildorf, Team Rottal, Erlenhofer Straße 2, 74427 
Fichtenberg, ist erreichbar unter Tel. 07971/4216.

Pflegestützpunkt Landkreis Schwäbisch Hall
Neutrale und kostenfreie Beratung und Information zu Fragen bei 
Pflege und Hilfen im Alltag. Mo. bis Do., Tel. 0791/755-7888, E-Mail: 
pflegestuetzpunkt@lrasha.de, Homepage www.psp-sha.de

Einlass ins Rathaus  
nur nach vorheriger  
Terminvereinbarung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindever-
waltung sind weiterhin für Sie da. Allerdings erfolgt ein 
Einlass nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Damit 
kann der Begegnungsverkehr im Haus besser kon-
trolliert werden. Dies dient sowohl dem Schutz der 
Bürger/innen als auch der Mitarbeiter/innen und damit 
der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs.

Bei Angelegenheiten, die einen persönlichen Kontakt 
unbedingt erfordern, bitten wir Sie um vorherige Ter-
minvereinbarung:
Bürgerbüro:  07977/74-22 und 74-23
Standesamt:  07977/74-25
Friedhofsamt:  07977/74-21
Gemeindekasse:  07977/74-31 und 74-36
Rathaus Zentrale:  07977/74-0

Bei allen anderen Anliegen nutzen Sie bitte Telefon, 
Telefax oder E-Mail. Die Kontaktdaten aller unserer 
Sachbearbeiter finden Sie unter www.oberrot.de.

Das Betreten des Rathauses ist nur mit Mund-Nasen-
Bedeckung erlaubt.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre Gemeindeverwaltung Oberrot

Für die Ausgabe des Mitteilungsblattes in der KW 13 
(29. März bis 3. April 2021) wird der Redaktionsschluss 
wegen des Feiertags Karfreitag auf

Freitag, 26. März 2021, 10.00 Uhr, 
vorverlegt. 

Krieger-Verlag, Blaufelden

Achtung! 
Vorverlegter Redaktionsschluss

Für die Ausgabe des Mitteilungsblattes in der KW 14 
(5. bis 10. April 2021) wird der Redaktionsschluss wegen 
des Feiertags Ostermontag auf

Donnerstag, 1. April 2021, 10.00 Uhr, 
vorverlegt. 

Krieger-Verlag, Blaufelden

Achtung! 
Vorverlegter Redaktionsschluss
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Mo., 29.3. Öffentliche Sitzung des Gemeinderats / 
 Kulturhalle 19.30 Uhr
Do., 1.4. Abholung vorbestellter Forellen Fischereiverein / 
 Silcherstr. 7
Sa., 10.4. Rest- u. Biomüllabfuhr ab 6.00 Uhr
Do., 15.4. Abholung Gelber Sack und
 Leerung Papiertonne ab 6.00 Uhr

Sitzung des Gemeinderats am Montag, 29. März 
um 19.30 Uhr in der Kultur- und Festhalle

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
findet am

Montag, 29. März um 19.30 Uhr 
in der Kultur- und Festhalle

statt. Davor und im Anschluss findet eine nicht öffent-
liche Sitzung statt. 

Tagesordnung öffentlicher Teil: 
1.  Bauanträge
1.1  Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 

Dachgeschosswohnung und Doppelgarage in Oberrot, 
Schloßwaldstraße 9, Flst. 360/4

1.2  Bauantrag zum Neubau von 4 Fertiggaragen in Oberrot, 
Stiersbachstraße 3, Flst. 907/2

1.3  Bauantrag zum Neubau eines Stahlgittermastes mit 2 Platt-
formen sowie Outdoortechnik auf Fundamentplatte in Ober-
rot, Konhalden, Flur 1, Flst. 762

1.4  Bauantrag zum Neubau eines Bungalows mit Garage in 
Oberrot, Klingwiesenstraße 38, Flst. 2506

1.5  Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Ga-
rage in Oberrot, Mühläcker 6, Flst. 243/4

1.6  Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses, Garage im UG 
und Carport in Hohenhardtsweiler, Mangenhofweg 7, Flst. 
28/1

1.7  Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses mit Garage in 
Hohenhardtsweiler, Mangenhofweg 7/1, Flste. 28/2 und 
35/1

2.  Sonstige Bauangelegenheiten
2.1  Informationen zur Zulässigkeit von Tiny-Häusern
3.  Evtl. Erweiterungen von Außenbewirtschaftungen - Grund-

satzbeschluss
4.  Antrag auf Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens 

zur Erstellung einer Freiflächensolaranlage durch den AZV 
Rottal; Grundsatzbeschluss und Vergabe Planungsauftrag

5.  Vergabe von Arbeiten
5.1  Mülltrennung Friedhof Oberrot und Hausen, überplanmäßi-

ge Mittelbeschaffung
5.2  Erneuerung Wasserleitung Wolfenbrück, Kostenfeststellung
5.3  Sonstiges
6.  Beitritt der Gemeinde Oberrot zur Holzvermarktungsge-

meinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald/Ostalb e. G. 
(HVG)

7.  Beratung über die mögliche Ausübung eines Vorkaufs-
rechts

8.  Spenden zur Genehmigung
9.  Verschiedenes/Bekanntgaben
9.1  Bekanntgaben nicht öffentlicher Beschlüsse
9.2  Coronavirus, aktueller Stand
9.3  Ergebnisse der Landtagswahl vom 14.03.2021 in der Ge-

meinde Oberrot
9.4  Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Limpurger Land
9.5  Lagerung auf den Flurstücken 667 und 668
9.6  Gemeinderatssitzungen, hier Übertragung im Internet und 

Online-Sitzung
9.7  Sonstiges
10.  Anfragen des Gemeinderates 

Hinweise:
Die Bevölkerung wird zum öffentlichen Teil herzlich eingeladen. 
Aufgrund der Größe der Kultur- und Festhalle steht aber nur eine 
begrenzte Anzahl an Plätze für Zuhörer zur Verfügung. 
Hinsichtlich der Hygiene- und Abstandsvorschriften gelten die be-
kannten Regelungen. In den öffentlichen Gebäuden der Gemein-
de Oberrot besteht Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 
(z. B. sog. OP-Masken oder auch Masken des Standards KN95/
N95 oder FFP2). 
Gemäß den Empfehlungen des Gesundheitsamts und des Robert 
Koch-Instituts wird die Verwaltung personenbezogene Daten der 
Besucher notieren, um die Rückverfolgung von Kontaktpersonen 
im Infektionsfall zu gewährleisten. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Aufgrund der bundes- und landesweit steigenden Infektions-
zahlen sowie der extrem hohen Inzidenz im Landkreis Schwä-
bisch Hall wird auf die angedachte Durchführung einer Ein-
wohnerfragestunde verzichtet. Evtl. Anfragen übermitteln Sie 
bitte bis spätestens Freitag, 26.03.2021, 12.00 Uhr schriftlich, 
per Fax oder E-Mail an das Bürgermeisteramt. Vorliegende 
Anfragen werden dann im Rahmen der Sitzung verlesen.  

Zur Kontaktverminderung/-vermeidung empfehlen wir den 
Besuch der GR-Sitzung nur in dringenden Angelegenheiten.

Personen, für die eine häusliche Absonderung angeordnet wurde 
oder die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Per-
son stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch 
nicht 14 Tage vergangen sind sowie Personen, die typische Symp-
tome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, tro-
ckener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, 
aufweisen, dürfen an der Sitzung nicht teilnehmen 

Soweit zu einzelnen öffentlichen Tagesordnungspunkten Vorlagen 
erarbeitet wurden, liegen diese in der Sitzung aus. Online stehen 
die Vorlagen im Ratsinformationssystem auf www.oberrot.de/rats-
informationssystem einige Tage vor der Sitzung zum Abruf bereit. 
Um Beachtung wird gebeten.

Mülltermine

Der Gelber Sack
Do., 15.4.2021

Leerung Rest- 
und Biomüll
und Grünabfälle
Fr., 26.3.2021
und Sa., 10.4.2021

Papiertonne
Do., 15.4.2021

Öffnungszeiten Wertstoffhof und Häckselplatz:
mittwochs von 17.00 bis 19.00 Uhr
samstags von    9.00 bis 12.00 Uhr

Entsorgungszentren, Wertstoffhöfe und 
Baum- und Strauchschnittsammelplätze  
am Karsamstag geschlossen
Wegen der Osterfeiertage sind die Entsorgungszentren Blaufel-
den und Hasenbühl sowie sämtliche Wertstoffhöfe und Sammel-
plätze für Baum- und Strauchschnitt am 

Samstag, 3. April 2021 (Karsamstag) geschlossen. 
Anlieferungen sind nach den Osterfeiertagen wieder zu den Öff-
nungszeiten der einzelnen Einrichtungen möglich. Informationen 
zu den Öffnungszeiten finden Sie im Abfallkalender sowie im In-
ternet unter www.abfall-sha.de, hier unter Abfallwirtschaft-Entsor-
gungsanlagen. 

Beratungen  
der gesetzlichen Rentenversicherung
Um angesichts der aktuellen Pandemiesituation unnötige Gefähr-
dungen zu vermeiden sind Präsenzberatungen durch die Deut-
sche Rentenversicherung Baden-Württemberg bis auf Weiteres 
nicht möglich. Als Alternative wird das übliche Beratungsspektrum 
telefonisch und per Videoberatung angeboten. 
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Termine für telefonische Beratungen über Renten, medizinische 
und berufliche Reha; Kranken- und Pflegeversicherung der Rent-
ner und Versicherungs- und Beitragsfragen können unter 0791/ 
97130-0 vereinbart werden. Termine für die Videoberatung können 
im Internet gebucht werden: drv-bw.de/videoberatung
Ausweis-App oder Open-eCard-Besitzer: eservice-drv.de

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Am 28. März Frau Heidi Müller, 
Marbächle 23, zum 70. Geburtstag;
am 30. März Frau Dorothea Lindner, 
Forsthausstraße 20, Neuhausen, 
zum 75. Geburtstag.

Allen Jubilaren, die aus persönlichen Gründen nicht genannt 
werden wollen, gratulieren wir ebenfalls ganz herzlich zu ihrem 
Ehrentag. 

Schließung der Kindertagesstätten  
ab 22.03.2021
Die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis befindet sich mit Stand 
17.03.2021 bei 270,9. 111 Neuinfektionen kamen innerhalb eines 
Tages dazu. Die Infektionen sind unter anderem auf mehrere Aus-
brüche in Kindertagesstätten zurückzuführen. Das Landratsamt 
Schwäbisch Hall wird deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen. 
Ab 22.03.2021 bleiben die Kitas im Landkreis Schwäbisch Hall 
geschlossen. Die Allgemeinverfügung wird befristet bis zum 
02.04.2021 erlassen. Die Notbetreuung wird auch weiterhin an-
geboten. Für die Notbetreuung ist eine Unabkömmlichkeitsbe-
scheinigung des Arbeitgebers erforderlich. Bürgerinnen und 
Bürger werden gebeten, diese nur bei zwingender Notwendigkeit 
in Anspruch zu nehmen. 
Im Landkreis wie auch in den Kindertagesstätten wurde vermehrt 
die hoch ansteckende Virusmutation festgestellt. Tritt eine Mutati-
on auf, kann nach Vorgaben des Landes die gesamte Einrichtung 
geschlossen werden. Für alle betroffenen Erzieher/innen und 
Kinder gilt eine 14-tägige Quarantäneanordnung. Im Landkreis 
Schwäbisch Hall sind derzeit 35 Kindertagesstätten betroffen. 
Diese verteilen sich auf den gesamten Landkreis. Insbesondere 
in den letzten zwei Wochen sind die Infektionen in den Kitas deut-
lich angestiegen. Ca. 400 der Infektionen und Folgefälle sind auf 
die Ausbrüche in Kindertagesstätten zurückzuführen. Der Land-
kreis ergreift nun weitere Maßnahmen, um das Infektionsgesche-
hen im Landkreis einzudämmen. 
„Die stetig ansteigende 7-Tages-Inzidenz ist besorgniserregend 
und zwingt uns zu drastischen Schritten. In den letzten Wochen 
sind viele der Infektionszahlen auf Ausbrüche in Kindertagesein-
richtungen zurückzuführen. In diesem Bewusstsein ergreifen wir 
nun die entsprechenden Maßnahmen. Ich verstehe, dass die Kita- 
Schließungen für die Familien eine hohe Belastung darstellen, 
trotzdem sind diese unerlässlich“, erläutert Landrat Gerhard Bauer.
Die ausführliche Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des 
Landkreises unter „Öffentliche Bekanntmachungen“ zu finden. 

Ausgangssperre: Aktuell geltende Regelungen
Vom Landkreis Schwäbisch Hall wurde am 20.03.2021 eine Aus-
gangssperre für den Zeitraum 5.00 Uhr bis 21.00 Uhr verhängt. 
Ziel der Allgemeinverfügung ist es, das Bummeln und Verweilen 
im öffentlichen Raum einzuschränken und die Kontaktbeschrän-
kungen zu verschärfen. 
Die bisherigen Beschränkungen der Corona-Verordnung gelten 
jedoch weiterhin fort. Das bedeutet, öffentliche Einrichtungen die 
geöffnet sind, wie beispielsweise Friseure, Buchläden und Bau-
märkte können weiterhin besucht werden. Dabei ist die 20-qm-
Regelung zu beachten. Auch der Besuch von Lebenspartnern 
sowie die Fahrt zur Arbeit ist weiterhin erlaubt. Im öffentlichen 
Raum ist es gestattet alleine oder mit einer weiteren nicht im 
selben Haushalt lebenden Person oder mit Angehörigen des ei-
genen Hausstandes zur Bewegung an die frische Luft zu gehen. 
Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Auch das Abholen 
von Essen in der Gastronomie sowie die Fahrt zu Corona-Testun-
gen ist weiterhin möglich. „Mit der Ausgangsbeschränkung am Tag 
sollen Gruppenbildungen und damit mögliche Infektionsquellen 
vermieden werden. Wir rufen Bürgerinnen und Bürger auf, die 
Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und die Woh-
nung nur aus dringendem Grund zu verlassen“, so Landrat Ger-
hard Bauer. 
Durchfahrten des Landkreises Schwäbisch Hall sind weiterhin 
möglich. Die Allgemeinverfügung wurde heute nochmals ange-
passt. Rein freundschaftliche und nachbarschaftliche Besuche im 

Aktuelles ☞ in Kürze

Die schönsten Seiten von Oberrot -  
Einsendung der Fotos bis 27.3. 
Liebe Hobbyfotografen, 
noch bis 27. März können Fotos eingereicht werden, die das 
Kalenderblatt März 2022 zieren sollen. Die Bilder senden Sie 
unter dem Stichwort „Kalender 2022“ an info@oberrot.de mit 
den Hinweis wer das Foto gemacht hat und wo es aufgenom-
men wurde.

Dorfputzete 2021
Die Beteiligung an unserer Dorfputzete war spürbar geringer 
als bei der letzten Aktion 2019, was sicherlich mit den coro-
nabedingten Auflagen zu tun hatte.
Umso mehr möchten wir uns bei allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern herzlich bedanken. Es wurde eine sehr große 
Menge an Abfall gesammelt. 
Wir bekommen auch immer wieder Meldungen, dass enga-
gierte Bürger Müll auch außerhalb einer Putzete sammeln 
und auf eigene Kosten entsorgen. Größere Aktionen sollen 
aber nur außerhalb der Vegetationsperiode, das heißt von 
Anfang Oktober bis Ende Februar, erfolgen. Dies liegt daran, 
dass ab März Vögel anfangen zu brüten und sich gegebe-
nenfalls von der Aktion gestört fühlen und im schlimmsten 
Fall die Brut aufgeben. 
Nochmals herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern 
sowie dem Bauhof.
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Landkreis und aus anderen Landkreisen sowie Fahrten zu diesem 
Zweck in andere Landkreise und im Landkreis Schwäbisch Hall 
sind nicht mehr möglich. Besuche von Lebenspartnern sowie 
Familienangehörigen sind unter Einhaltung der Corona-Verord-
nung weiterhin erlaubt. Es wird empfohlen, nur wirklich notwendi-
ge Fahrten und Einkäufe vorzunehmen. 
Auch Umzüge gelten als triftige Gründe. Die Kontaktbeschränkungen 
der Corona-Verordnung müssen allerdings eingehalten werden. 
Die genauen Regelungen finden Sie auf der Homepage des Land-
kreises. Die Allgemeinverfügung ist befristet bis 29.03.2021. So-
bald die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises an drei aufeinander 
folgenden Tagen einen Wert von 200 unterschreitet, gilt sie als 
aufgehoben. 

Wertstoffhöfe und Sammelplätze  
für Baum- und Strauchschnitt bleiben geöffnet 
Im Landkreis Schwäbisch Hall bleiben alle Wertstoffhöfe und 
Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt zu den üblichen 
Zeiten geöffnet. „Um den Betrieb in Grenzen zu halten und Ab-
stände besser einhalten zu können, sollte trotzdem jeder über-
legen, ob ein Besuch der Entsorgungsanlagen jetzt unbedingt 
erforderlich ist“, so der Appell von Landrat Gerhard Bauer. 
Bei den Anlieferungen auf den Wertstoffhöfen ist weiterhin ein 
medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen und der vorge-
schriebene Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Masken 
können für 1,00 € auf den Wertstoffhöfen erworben werden. 
Um Verzögerungen bei der Entsorgung zu vermeiden, ist wichtig, 
dass sich die Anlieferer an die Verkehrsführung halten und bereits 
zu Hause eine Vorsortierung der Wertstoffe vornehmen. Das Per-
sonal auf den Entsorgungsanlagen darf wegen der Ansteckungs-
gefahr nicht mithelfen. Dafür bittet die Leiterin der Abfallwirtschaft 
des Landkreises, Gabi Hornung, um Verständnis. 
Info: Die Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen stehen im Ab-
fallkalender und im Internet unter www.abfall-sha.de. Die Abfall-
App kann unter www.lrasha.de/abfall-ios oder www.lrasha.de/
abfall-android heruntergeladen werden.

LEADER-Regionalentwicklung  
Schwäbischer Wald
Interessenten können ab sofort einen Antrag bei der LEADER- 
Geschäftsstelle in Murrhardt abgeben.
Es können nur Anträge für Modul 1: Kommunale Projekte und 
Modul 2: Private Projekte berücksichtigt werden. Der Zeitraum zur 
Einreichung von Projekten endet am 12. April 2021. Voraussicht-
licher Auswahltermin ist der 28. April 2021.
Es können Vorhaben für die sieben Handlungsfelder des Regio-
nalen Entwicklungskonzepts eingereicht werden: Wohnen und 
Leben, Demografischer Wandel, Attraktive Familienregion, Mobi-
lität, Natürliche Ressourcen, Nachhaltiger Tourismus und Wirt-
schaft.
Grundvoraussetzung für eine Förderung aus LEADER für die 
Jahre 2021 und 2022 ist eine hinreichende Projektreife. Das Pro-
jekt soll deshalb bereits zum Zeitpunkt der Beschlussfassung in 
der LEADER-Aktionsgruppe (LAG) konzeptionell so weit fortge-
schritten sein, dass unmittelbar nach einer Förderzusage durch 
die LAG eine Antragstellung bei der zuständigen Bewilligungs-
behörde möglich ist. Das heißt, dass bereits die für eine Bewilli-
gung notwendigen Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen 
sein sollen (zum Beispiel je 3 Angebote zur Kostenplausibilisie-
rung, evtl. Baugenehmigungen, finaler Kosten- und Finanzie-
rungsplan/Finanzierungszusagen der Hausbank, usw.). 
Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Aufruf zu vergebenden 
EU-Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für die Jahre 2021 und 
2022 der LEADER-Aktionsgruppe derzeit noch nicht zur Verfü-
gung stehen. Deshalb beschließt die Aktionsgruppe in der v. g. 
Auswahlrunde, ohne über eigene Fördermittel zu verfügen. An-
tragsteller können im Falle eines positiven Beschlusses über ihr 
Vorhaben insofern keinen Anspruch auf Förderung (Bewilligung) 
herleiten, auch dann nicht, wenn alle Förderfähigkeitsvorausset-
zungen erfüllt sein sollten.

Die Projekte müssen bereits konkret ausgearbeitet vorliegen, aber 
noch nicht begonnen worden sein. Voraussetzung ist, dass für die 
Vorhaben alle Genehmigungen (auch Baugenehmigungen) erteilt 
und die erforderlichen Vergleichsangebote je Gewerk eingeholt 
worden sind. Nach Beschluss durch den Auswahlausschuss muss 
der Antrag auf Bewilligung bis zum 15. August 2021 bei der je-
weils zuständigen Bewilligungsstelle eingereicht werden. Ansons-
ten entfällt der Anspruch auf Förderung.
Die Projekte werden vom Auswahlausschuss des Regionalent-
wicklung Schwäbischer Wald e. V. nach einem transparenten und 
überprüfbaren Auswahlverfahren anhand objektiver Kriterien be-
wertet und zur Antragstellung bei LEADER ausgewählt. 
Die Bagatellgrenze der Fördersumme beträgt 5.000 €. Die Ober-
grenze der förderfähigen Projektkosten (netto) beträgt 600.000 €.
Zur Besprechung Ihrer Projektidee sowie für Auskünfte zum Pro-
jektaufruf und zur LEADER-Förderung wenden Sie sich bitte un-
bedingt an die LEADER-Geschäftsstelle: 

Regionalentwicklung Schwäbischer Wald e. V.
Regionalmanager Johannes Ernst, Klosterhof 11, 
71540 Murrhardt, E-Mail: j.ernst.leader@murrhardt.de, 
Tel. 07192/213-270
Homepage: www.leader-schwaebischerwald.de

Pflegestützpunkt im Landkreis Schwäbisch Hall
Information und Beratung bei Fragen zu 
Pflege und Hilfe im Alltag.
Für Betroffene und deren Familien ist eine 
zunehmende Hilfe- oder Pflegebedürftig-
keit eine einschneidende Erfahrung und 
es stellen sich viele Fragen. Im Pflege-
stützpunkt informieren und beraten Sie 

qualifizierte Mitarbeiterinnen hierzu neutral und kostenfrei. Ziel ist, 
dass Sie oder Ihre Angehörigen Informationen über die Leistun-
gen der Pflegeversicherung und Unterstützungsmöglichkeiten vor 
Ort, im Landkreis, erfahren. Im Pflegestützpunkt erhalten Ratsu-
chende eine umfassende Beratung aus einer Hand zu allen Fra-
gen rund um die Themen „Pflege und Unterstützung im Alltag“. 
Die Pflegeberaterinnen des Stützpunkts unterstützen auch kon-
kret bei der Suche nach geeigneten Hilfen und der Beantragung 
von Leistungen der Pflegekassen.
Sie erreichen uns telefonisch in der Regel Montag bis Freitag von 
8.00 Uhr bis 15.30 Uhr. Ihren persönlichen Beratungstermin ver-
einbaren Sie bitte vorab telefonisch. So können Sie sicherstellen, 
dass wir ausreichend Zeit für das Gespräch mit Ihnen haben. Wir 
besuchen Sie hierfür auch gerne in Ihrer Häuslichkeit.
Individuelle Termine, außerhalb der vorstehend genannten Zeiten, 
sind jederzeit nach Rücksprache möglich.
Wir beraten Sie unabhängig und kostenfrei in:
• Pflegestützpunkt Schwäbisch Hall
im Landratsamt, Münzstraße 1
Telefon 0791/755-7888
• Montagnachmittag in Gaildorf, Graf-Pückler-Straße 6
Terminvereinbarung auch unter info@psp-sha.de.
Weitere Informationen unter www.psp-sha.de.

Gewerbe vor Ort

Corona-Schnelltestschulungen  
für Arbeitgeber durch den DRK-Kreisverband
Liebe Gewerbetreibenden, 
die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderun-
gen. Eine wichtige Säule zur Eindämmung stellt der Ausbau von 
Testungen dar. Durch Testungen können Infektionen schnell er-
kannt und Infektionsketten unterbrochen werden. 
Auch Arbeitgeber sind durch die Bundesregierung aufgefordert 
hier aktiv zu werden. Mit geschultem eigenen Personal kann ihr 
Betrieb selbst Schnelltest durchführen. 
Der DRK-Kreisverband führt entsprechende Corona-Schnelltest-
Schulungen durch sein Fachpersonal durch. 
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Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage des DRK- 
Kreisverbands unter www.drk-schwaebischhall.de, weiter unter 
der oberen Rubrik „Kurse“ und dann „Corona-Schnelltest-Schu-
lungen“. Hier können Sie sich anmelden. 
Je nach Bedarf werden weitere Kurse eingestellt. Das Angebot ist 
aber auch abhängig von der Personalkapazität des DRK. 
Bleiben Sie alle gesund und kommen Sie gut durch die Pandemie.
Ihr Daniel Bullinger
Bürgermeister

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Oberrot
Palmsonntag, 28. März 2021 
6. Sonntag in der Passionszeit
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Andreas Balko)
Opfer: eigene Gemeinde
Videogottesdienst im Internet unter 
www.videogottesdienste.dfotos.de
14.00 Uhr Konfirmation von Naemi Schließmann 
und Anna-Sophie Schramm

Finden derzeit Gottesdienste statt?
Im Landkreis Schwäbisch Hall ist zusätzlich zur nächtlichen Aus-
gangssperre des Landes ab dem 20. März 2021 der Aufenthalt 
außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft in der Zeit von 
5.00 Uhr bis 21.00 Uhr nur bei Vorliegen triftiger Gründe gestattet. 
In dieser Allgemeinverfügung sind Gottesdienste (§ 12 Coro-
na-VO) als triftiger Grund aufgeführt, für die die Ausgangs-
sperre nicht gilt.
Bitte beobachten Sie jedoch die Entwicklung der Inzidenzzahlen. 
Laut landeskirchlichen Vorgaben darf kein Vor-Ort-Gottes-
dienst mehr stattfinden, wenn die Inzidenz in einem Land-
kreis drei Tage in Folge die Marke 300 erreicht oder über-
schreitet. 
Ist dies der Fall, dürfen erst wieder Präsenzgottesdienste statt-
finden, wenn der Inzidenzwert von 300 über zwei Wochen hinweg 
durchgängig unterschritten wird und zu erwarten ist, dass der 
Inzidenzwert auch danach unterschritten bleibt.
In der letzten Woche haben wir uns stramm auf die 300er-Marke 
zubewegt. Zum Wochenende hin gingen die Inzidenzwerte wieder 
zurück, um am Sonntag die Zahl 306 zu erreichen. Ob die Got-
tesdienste am Wochenende, in der Karwoche und an Ostern in 
der Kirche stattfinden können, hängt nun von der weiteren Ent-
wicklung des Infektionsgeschehens in unserem Landkreis ab. 
Auf unserer Homepage www.kgo.info bzw. www.kirchenbezirk-
gaildorf.de/oberrot/ finden Sie Informationen darüber, ob die 
Gottesdienste stattfinden können. Oder Sie rufen einfach im Pfarr-
amt (Tel. 236) an und informieren sich persönlich.
Bleiben Sie gesund und behütet! Ihr Pfarrer Andreas Balko

Corona-Regeln für Gottesdienste
 - Bitte nur in den Gottesdienst kommen, wenn man keine Krank-

heitszeichen hat.
 - Es gilt die 2-Meter-Abstandsregel zwischen Angehörigen ver-

schiedener Haushalte.
 - Auf das gemeinsame Singen im geschlossenen Raum muss 

verzichtet werden.
 - Die Verpflichtung, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 

zu tragen, gilt für die gesamte Dauer des Gottesdienstes. 
 - Die Erfassung der Teilnehmenden ist verpflichtend.

Ich freue mich trotz all dieser Einschränkungen auf die Gottes-
dienste mit Ihnen! Ihr Pfarrer Andreas Balko

Heizen der Kirche in Coronazeiten
Nach Maßgabe des Oberkirchenrats ist die Bankheizung 30 Mi-
nuten vor dem Gottesdienst komplett abzuschalten. Dies gilt zum 
Schutz Ihrer Gesundheit. Wir bitten Sie daher freundlich, sich ent-
sprechend warm anzuziehen. 
Videogottesdienste
Auf YouTube gibt es weiterhin für jeden Sonntag einen neuen Vi-
deogottesdienst aus der Bonifatiuskirche. Alle Videogottesdienste 

finden Sie über die Homepage unserer Kirchengemeinde: www.
kgo.info. Die Liste mit allen Gottesdiensten finden Sie auch über 
www.videogottesdienste.dfotos.de.
Herzliche Grüße Ihr Pfarrer Andreas Balko

Gemeindeleben während des Lockdowns
Aufgrund des Corona-Lockdowns können sich die Gruppen und 
Kreise weiterhin nicht treffen. Wir bitten Sie dafür um Verständnis 
und möchten Sie ermuntern, auf andere Weise in Kontakt zu bleiben.

Anmeldung zum neuen Konfirmandenunterricht
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Konfirmanden-
eltern!
Die Konfirmation für die Konfirmanden des Jahrgangs 2021/2022 
ist für den 15. Mai 2022 (Kantate) geplant (unter dem Vorbehalt, 
dass man bis dahin wieder einigermaßen normal Konfirmation 
feiern kann). Wenn ein weiterer Termin nötig ist, soll dies der  
22. Mai 2022 (Rogate) sein. Aufgrund des derzeitigen Corona-
Lockdowns ist kein Anmelde-Treffen möglich. Das Anmeldefor-
mular können Sie sich auf unserer Internetseite www.kgo.info 
als PDF-Datei herunterladen, in Ruhe zu Hause ausfüllen und 
dann im Pfarramt einwerfen oder per E-Mail senden: oberrot@
evangelisch-in-hohenlohe.de oder Pfarramt.Oberrot@elkw.
de. Bitte tragen Sie Ihren Wunschtermin in das Formular ein. 
Wenn sich auf einen Termin zu viele Konfirmanden anmelden, 
werde ich mit Ihnen in Kontakt treten. Gegebenenfalls machen wir 
einen Online-Elternabend. Ich würde gerne wieder eine Eltern-
WhatsApp-Gruppe bilden, um einen direkten Draht zu den Eltern 
zu haben. Ich bitte Sie deshalb, auch eine Mobilfunknummer an-
zugeben, falls Sie damit einverstanden sind, in die Gruppe auf-
genommen zu werden.
Es grüßt Sie herzlich Ihr Pfarrer Andreas Balko 

Kath. Kirchengemeinde St. Michael Oberrot-Hausen
Kirchliche Veranstaltungen und Gottesdienst-
ordnung der Kath. Kirchengemeinde St. Mi-
chael Oberrot-Hausen vom 27. März bis 4. April 
2021
27. März, Samstag
18.00 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag in Main-
hardt.
Mitgestaltung: Kommunionkinder 

Bitte beachten Sie:
Ab Sonntag, 28. März 2021 haben wir wieder Sommerzeit!
Die Abendgottesdienste an den Wochentagen beginnen da-
her wieder 1 Stunde später um 19.00 Uhr!
28. März, Sonntag – Palmsonntag 
– Kollekte für das Heilige Land 
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Hausen 
 10.30 Uhr Eucharistiefeier in Gaildorf. 
  Mitgestaltung: Kommunionkinder
30. März, Dienstag
 19.00 Uhr Eucharistiefeier in Mainhardt
31. März, Mittwoch
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Gaildorf
 18.30 Uhr Fatima-Rosenkranz in Hausen
 19.00 Uhr Eucharistiefeier in Hausen
1. April, Gründonnerstag
 19.00 Uhr Feier des Abendmahls für die gesamte Seelsorgeein-

heit in der Pfarrkirche St. Josef in Gaildorf
2. April, Freitag – Karfreitag
 10.00 Uhr Kreuzweg zur Stielbergkapelle in Hausen 
  Treffpunkt beim Friedhof. Für Ältere und Gehbehinder-

te ist der Kreuzweg in der Pfarrkirche.
 15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Christi, 
  Pfarrkirche Hausen
 15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Christi, 
  Pfarrkirche Gaildorf. Mitgestaltung: Kirchenchor
 17.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Christi, 
  Pfarrkirche in Mainhardt
3. April, Samstag – Karsamstag
 21.00 Uhr Eucharistiefeier – Feier der Osternacht mit Speisen-

segnung in Gaildorf
 21.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung – Feier 

der Osternacht mit Speisensegnung in Mainhardt
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4. April, Ostersonntag – 
Hochfest der Auferstehung des Herrn
Bischof-Moser-Kollekte
 6.00 Uhr Feier der Auferstehung mit Speisensegnung in der 

Pfarrkirche in Hausen
 10.30 Uhr Oster-Festgottesdienst mit Speisensegnung in Gail-

dorf 

Ganz herzlichen Dank sagen wir jetzt für die eingegangenen 
Spenden in Höhe von insgesamt 556,78 Euro, die wir jetzt 
weiterleiten.  
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch Frau Queck von 
Schreibwaren Queck für ihre Bereitschaft, das WGT-Material und 
die Sammeldose in ihrem Geschäft aufzustellen.
Für das ökum. WGT-Team Gabi Sonner und U. Braxmaier

Corona: Aktuelle Hinweise zu den Gottesdiensten 
Vorherige Anmeldung in Hausen an Palmsonntag, 28. März 
2021 und am Ostersonntag, 4. April 2021 erforderlich!!!

Anmeldungen nimmt Frau Angelika Wöhrle entgegen:
Telefon 07977/439 oder E-Mail: a.m.woehrle@gmx.de

Alle Personen im Gottesdienst müssen einen Mund-Nasen- 
Schutz tragen. Als „Medizinische Maske“ gelten sogenannte OP-
Masken (Einwegmasken) oder auch Masken des Standards 
KN95/N95 oder FFP2. 
Die sogenannten „Alltagsmasken“ genügen nicht mehr!
 - Die Gottesdienstbesucher müssen vor Beginn des Gottesdiens-

tes eine Registrierung ausfüllen (Teilnehmererfassung).
 - Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht teilnehmen!
 - Desinfektionsspender am Eingang stehen bereit.
 - Während des Gottesdienstes ist Mund-Nasen-Bedeckung 

Pflicht. 
 - Gemeindegesang (d. h. gemeinsamer Gesang aller Mitfeiern-

den) ist aktuell nicht möglich. Nach wie vor ist es möglich, die 
Gottesdienste mit Hilfe von Kantoren oder kleinen Chorgruppen 
(bis zu 4 Personen) zu gestalten; Abstandsregeln sind zu be-
achten! 

 - Gesangbücher liegen in der Kirche nicht aus. Zum persönlichen 
Gebet dürfen Sie Ihr eigenes Gotteslob mitbringen.

 - Die Heizung wird eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst 
abgeschaltet. Die Kirche wird deshalb nicht angenehm warm 
werden. Bitte denken Sie an dementsprechende Kleidung. 

Evangelische Kirchengemeinde Großerlach/Grab
Woche vom 28. März bis zum 3. April 2021
„Der Menschensohn muss erhöht werden, auf 
dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben 
haben.“ Johannes 3, 14b.15

Sonntag, 28. März 2021 – 
Palmsonntag

 10.00 Uhr  Gottesdienst in der Kirche Grab, 
  Pfarrerin Ute von Brandenstein
Mittwoch, 31. März 2021
 16.00 Uhr Konfirmandenunterricht 
Donnerstag, 1. April 2021 – Gründonnerstag
 19.00 Uhr Abendgottesdienst in der Kirche Grab, 
  Pfarrerin i. R. Dorothee Gammel
Freitag, 2. April 2021 – Karfreitag
 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Großerlach, 
  Pfarrerin Ute von Brandenstein
 11.00 Uhr Gottesdienst mit heiligem Abendmahl in der Kir-

che Grab, Pfarrerin Ute von Brandenstein

Falls Sie nicht zum Gottesdienst kommen können, haben Sie die 
Möglichkeit, sich die Predigt von jemandem mitbringen zu lassen, 
diese wird nach jedem Gottesdienst ausgelegt.

Liebe Gottesdienstbesucherinnen und -besucher,
da in den neuen Corona-Verordnungen vorgesehen ist, dass die 
Heizung in der Kirche eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn 
abgeschaltet werden muss (herumfliegende Aerosole), ist es 
empfehlenswert, warme Kleidung zum Gottesdienst anzuziehen.
Wir freuen uns, viele von Ihnen im Gottesdienst begrüßen zu 
dürfen. 

!!! Das Pfarramt und das Gemeindebüro sind zurzeit, corona-
bedingt, für den Publikumsverkehr geschlossen. 

Sie können uns jedoch per Telefon (unter 07192/900808 oder 
07903/2232) oder E-Mail (Pfarramt.GrosserlachGrab@elkw.de 
oder Gemeindebuero.Grosserlach-Grab@elkw.de) Ihre Be-
lange mitteilen.
Wir bitten um Verständnis!

Allgemeine Informationen
Gottesdienste können unter folgenden Bedingungen gehalten 
werden:
• Jeder Gottesdienstbesucher darf nur an den gekennzeichneten 

Stellen Platz nehmen.
• Wer in einem Familienverbund lebt, darf natürlich auch direkt 

nebeneinander sitzen.
• Beim Betreten der Kirche und auch während des Gottesdienstes 

sind die Besucher verpflichtet eine medizinische Maske (d. h. 
„OP-Maske“) oder Masken mit dem Standard FFP2 (KN95, 
N95, CPA-Masken) zu tragen.

• Es werden keine Gesangbücher ausgeteilt, eigene Gesangbü-
cher dürfen mitgebracht werden. Wir werden die Liedtexte auf 
eine Leinwand projizieren, sodass jeder und jede die Texte vor 
Augen hat. Es darf jedoch nicht gesungen werden.

• Bis auf Weiteres feiern wir kürzere Gottesdienste.

Ev. Pfarramt, Sulzbacher Str. 34, Grab: 
Pfarrerin Ute von Brandenstein, Tel. 07192/900808
Ev. Gemeindebüro Großerlach/Grab, 
Stuttgarter Str. 21, Großerlach,
Inge Hermann, Pfarramtssekretärin, Tel. 07903/2238
Öffnungszeiten: Dienstag:  9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
  Donnerstag: 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats: 
Heinz-Walter Hermann, Tel. 07903/2232 
Kirchenpflege: 
Claudia Jocher, Im Biegel 12, Neufürstenhütte, Tel. 07903/7828
Mesnerin Großerlach: 
Julia Rossijkina, Tel. 0152/28989767
Mesner Grab: 
Tim von Brandenstein, Tel. 07192/900880

Neuapostolische Kirche Fichtenberg
Hauptstraße 23

Donnerstag, den 25.03.2021
20.00 Uhr kein Präsenzgottesdienst 
Sonntag, den 28.03.2021
  9.30 Uhr kein Präsenzgottesdienst

Die Gemeinden Murrhardt und Backnang bieten 
sonntags und mittwochs eine Live-Stream-Übertra-
gung des Gottesdienstes an.

Vereinsnachrichten

Schwäbischer Albverein,  
Ortsgruppe Fichtenberg

Frauenwandern am 31.03.2021
Leider müssen wir aufgrund der Corona-Verord-
nung diese Wanderung absagen.
Weiterhin gute Gesundheit wünscht Ihnen
die Vereinsleitung.

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann dies entscheidend für schnelle Hilfe sein!
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Forellen  

für Ihr Osterfest

Forelle fangfrisch 5€ / Stück
Forelle geräuchert 6€ / Stück

Vorbestellung bis spätestens 29. März  
bei Familie Wurst - Tel: 07977/83 84

Abholung am Gründonnerstag, 01. April
bei Marcel Wurst, Silcherstraße 7, Oberrot

aktuelle Coronarichtlinien sind einzuhalten 

Gartenfreunde Oberrot
Liebe Gartenfreunde 
Was macht die Garten- 
und Vereinsplanung für 
das Jahr 2021? Kürzlich 
kamen mir beim Um- und 
Aufräumen meine alten 

Taschenkalender in die Hand, in welchen 
ich Termine und Veranstaltungen der Gar-
tenfreunde eingetragen hatte. Das waren 
ganz schön viele Termine, Sitzungen, Vor-
träge, Ausflüge, Besenfahrten, Baum-
schnitt, Ferienprogramm, Feste, Basteln 
zur Advent- und Osterzeit und vieles mehr.
Manchmal dachte ich, war das zu viel? 
Heute vermisse ich es, die Geselligkeit mit 
den Gartenfreunden. Freude über das 
Schöne, das beim Osterbasteln bei Martina 
Lang entstanden ist. Holzhasen aus Gar-
tenzaunlatten, Mooshasen, Frühlingskistchen mit den ersten Früh-
blühern oder Kräuter, gefertigt in Neuhausen bei Doris und Jür-
gen. Obst- und Baumschnitt, Kräuterwanderungen mit Karl Rieger. 
Lustige Besenfahrten, organisiert von Benno Wieland und unser 
jährlicher Ausflug zusammen mit dem VDK, gestaltet von Ingeborg 
Kirchner und Walburga Schuchardt, einfach toll und schön und 
voller Erlebnisse.
Es gab natürlich auch Auseinandersetzungen, Meinungsverschie-
denheiten, Streitgespräche, Veränderungen in der Vorstandschaft, 
aber dies gehört auch zu einem Verein, der lebt und der nach der 
„Ausbremsung“ des Coronavirus wieder mit neuem Elan weiter-
machen möchte. Vorerst müssen wir aber leider die Termine im 
April und voraussichtlich im Mai absagen oder verschieben, denn 
die Infektionszahlen sind immer noch sehr hoch. Wir sind aber 
voller Zuversicht, dass im Sommer so mancher Termin im Freien 
oder in einem großen Raum stattfinden kann. Ideen und Anregun-
gen haben wir schon in Gepäck.

Noch etwas zur Vereinsplanung; da unser Altersdurchschnitt sehr 
hoch ist, versuchen wir immer wieder junge Leute zu motivieren, 
sich bei uns einzuklinken, denn das Gespräch mit uns „Alten“ 
bringt auch altes Wissen über Gemüse-, Baum-, Kräuter- und 
Blumenbepflanzung und Pflege, und kann weitergegeben werden.
Natürlich lernen wir auch viel von unseren Jungmitgliedern dazu, 
denn im Bereich der modernen Information sind sie uns einen 
Schritt voraus und so können sie uns unterstützen. Auch unsere 
monatliche Gartenzeitung bringt durch Information und Beiträge 
viel Wissen und kann umgesetzt werden.
Keinerlei Beschränkungen haben wir in unseren Gärten, also los 
– Radieschen, Pflücksalat, Spinat, Frühgemüse und Blumen 
säen. Auch unser Vereinskollege Fritz Hägele wird unsere Blu-
menwiese von Oberrot Richtung Wielandsweiler wieder aktivieren. 
Die ersten Wild- und Gartenkräuter können jetzt schon auf den 
Tisch: Bärlauch, frischer Löwenzahn, Brennnessel, Vogelmiere, 
Gänseblümchen, Schnittlauch ergeben schmackhafte Kräuterbut-
ter oder Pesto.
OSTERN und das Frühjahr kann kommen – die Gartenfreunde 
Oberrot wünschen viel Gartenlust – Gartenglück – Gartenfreude 
und Gesundheit – mit vielen Gartenfreunden! 
Doris Lindner 
Sollten Sie Lust bekommen auf ein Blumen- oder Kräuterkistchen 
mit oder ohne Bepflanzung, meldet euch unter der Telefonnr. 
07977/8454 oder Handy 0178/4266393. 

Aus den umliegenden Gemeinden

Laienschauspiel Mainhardter Wald
Es hat nicht sein sollen
Mit unserem neuen Eingangsschild „Willkommen im Gögelhof“ 
wollten wir eigentlich in diesem Jahr unsere Theaterbesucher auf 
der Spielwiese bei Ammertsweiler zum „Aufstand im Mainhardter 
Wald“ begrüßen.
Nach der Bekanntgabe der Saisonabsage 2020 waren wir der 
festen Überzeugung, dass wir im Februar 2021 wieder mit unse-
ren Proben beginnen können und unsere Freilichttheater-Auffüh-
rungen wie gewohnt ab Mitte Juni 2021 stattfinden werden. Doch 
leider hat uns Corona auch in diesem Jahr einen dicken Strich 
durch unsere Planung gemacht. Daher steht nun ein weiteres 
Schild am Eingang zur Theaterwiese mit dem Hinweis „Theater-
saison 2021 fällt aus. Wir freuen uns auf 2022!“
Wer schon einmal unser Freilichttheater auf dem Gögelhof be-
sucht hat, erlebte dort eine ganz besondere Atmosphäre: Bei stets 
ausverkauften Aufführungen bewegen sich 350 Zuschauer frei auf 
der Spielwiese, genießen dabei den herrlichen Blick auf den 
Mainhardter Wald und das Brettachtal, lassen sich von den Land-
frauen Ammertsweiler vor, während und nach der Aufführung ver-
köstigen und müssen – wie es sich für ein Stationentheater gehört 
– von Szene zu Szene mitwandern und sich dabei insgesamt 
8-mal einen neuen Sitz- oder Stehplatz suchen. Und nicht zuletzt 
trägt natürlich unser turbulentes Historienstück „Aufstand im Main-
hardter Wald – von Rebellen zu Räubern“ mit seinen ca. 100 Ak-
teuren und beeindruckenden Massenszenen zu diesem einzig-
artigen Erlebnis bei.
Diese Besonderheiten, die den Reiz unseres Theaters ausma-
chen, passen nun überhaupt nicht mit den Vorgaben zusammen, 
die uns durch die Pandemie auferlegt werden. Wie sollten wir bei 
den Proben und Aufführungen unsere Mitwirkenden auf Abstand 
halten, ohne das Stück erheblich zu verändern? Wie sollten wir 
bei unserer Art des Stationentheaters auf der einen Seite die Si-
cherheit unseres Publikums gewährleisten und auf der anderen 
Seite die Erwartungen erfüllen, die die Zuschauer an einen Thea-
terabend bei den „Räubern und Rebellen“ im Mainhardter Wald 
knüpfen?
Nach reiflicher Überlegung und in Abstimmung mit allen Mitwir-
kenden mussten wir uns daher ein weiteres Mal schweren Her-
zens für eine Absage der kompletten Theatersaison entscheiden, 
wofür wir unser Publikum um Verständnis bitten.
Ungebrochen bleibt jedoch unsere Zuversicht, dass wir 2022 zu 
unserem „Aufstand im Mainhardter Wald“ im Gögelhof bei Main-
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hardt-Ammertsweiler wieder Zuschauer, die uns noch nicht ken-
nen bzw. die uns gerne mal wiedersehen wollen, willkommen 
heißen können. Außerdem hoffen wir auch, dass uns im nächsten 
Jahr wieder unser junges Publikum zum Kinderstück „Schnee-
weißchen und Rosenrot“ besuchen darf.
Ihnen alles Gute und viel Gesundheit.
Wir freuen uns auf 2022!
Ihr Laienschauspiel Mainhardter Wald e. V.

Was sonst noch interessiert

Landfrauenverband –  
Kreisverband Schwäbisch Hall
Plastikfasten - Kleidung und Waschmittel
Ein genauer Blick aus welchen Materialien unsere Kleidung be-
steht, lohnt sich. Die häufigsten Kunstfasern in vielen Kleidungs-
stücken sind Polyester, Polyacryl, Polyamid (Nylon) und Elasthan. 
Für uns Menschen und die Umwelt sind diese Materialien eine 
große Belastung.
Gerade in der Bekleidungsbranche wird unser Massenkonsum 
und unsere Wegwerfgesellschaft deutlich wie in keinen anderen 
Bereich.
Auch beim Waschgang können einfache Veränderungen eine 
große Wirkung zeigen.

TIPPS:
• Auf Weichspüler verzichten

1 EL Salz oder Tafelessig im Weichspüler-Fach bewirken wei-
cheres Wasser und somit auch weichere Wäsche. Gleichzeitig 
entfernt es Flecken.
Info: Die wenigsten Kläranlagen können Weichspüler aus dem 
Wasser entfernen.

• Waschmaschine nur zu max. 2/3 befüllen
• Waschtemperatur reduzieren

Energiesparend sowie je geringer die Temperatur ist, desto 
weniger Mikroplastik wird ausgeschwemmt.

• Waschmittel sparsam verwenden
Selbst mit deutlich weniger Waschmittel bleibt die Waschwir-
kung gleich.

Oder z. B.
• Waschmittel mit Efeublättern 

Ca. 10 Blätter Efeu im Wäschesäckchen in die Waschtrommel 
geben, evtl. ein bisschen einreißen. Ggf. etwas Salz und 1EL 
Waschsoda ins Pulverfach geben. Umweltschonend, wächst 
nach und kostet nichts.

• Keine Schuhe in der Waschmaschine waschen
Bei jedem Waschgang lösen sich sehr viele Fasern, die dadurch 
in die Umwelt gelangen.

• Verzicht auf synthetische Kleidung
• Lieber weniger Kleidung ,dafür gute, lokale Qualität kaufen

Hält länger und ist gesünder für den Menschen. Ist weniger 
umweltbelastend und die soziale Ungerechtigkeit in Billiglohn-
ländern wird nicht mehr unterstützt.

• Secondhand Kleidung kaufen/verkaufen

Bleiben Sie mit Freude dabei – es lohnt sich!
Ihre KreisLandFrauen Schwäbisch Hall
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Werden Sie »Global 200 Protector« und
bewahren Sie die Artenvielfalt unserer Erde.

Die bunte Vielfalt der Tiere und Pfl anzen 
ist beeindruckend. Von den Regenwäldern 
Afrikas über die Arktis bis zu unserem 
Wattenmeer – die „Global 200 
Regionen“ bergen die biologisch 
wertvollsten Lebensräume der 
Erde. Helfen Sie uns mit Ihrer 
großzügigen Spende, sie
zu erhalten und für die 
nächsten Generatio-
nen zu bewahren! 

WWF Deutschland•Nina Dohm•Reinhardtstr. 18•10117 Berlin•T. 030 311 777-732 •nina.dohm@wwf.de

JETZT SCHÜTZEN:
wwf.de/protector

 AUSSERGEWÖHNLICH.
ENGAGIERT!



Öffnungszeiten: Mo. - Fr., 5.00 - 18.00 Uhr durchgehend geöffnet, Sa., 5.00 - 12.30 Uhr

Falls Sie in Quarantäne sind, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich von 
uns beliefern zu lassen. Wir bieten u. a. Lebensmittel, 

Backwaren, Haushaltswaren und Getränke an. 

Bestellen Sie einfach telefonisch unter 
07977/280 – wir beraten Sie gerne! 

Den Betrag teilen wir Ihnen direkt mit und Sie legen den Umschlag mit 
Bargeld an einer vereinbarten Stelle ab. Bitte geben Sie Ihre Bestellung 

nach Möglichkeit bis am Vortag um 16 Uhr auf.
Der Mindestbestellwert in Teilorte von Oberrot beträgt 10,– E.

Der Mindestbestellwert entfällt für folgende Teilorte an diesen Tagen:
dienstags: Glashofen, Wolfenbrück, Ebersberg

mittwochs: Hausen, Stiershof, Hohenhardtsweiler, Seehölzle, Frankenberg
donnerstags & samstags: Badhaus, Obermühle, Wielandsweiler, 

Marbächle

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

ANGEBOT DER WOCHE:
Biskuitrolle – Tiramisu  Stück 1,80 H
Eierlikör-Käsekuchen  Stück 2,00 H
Brot des Monats: Emmerbrot – Das gesunde Urkorn  500 g 2,95 H

uns beliefern zu lassen. Wir bieten u. a. Lebensmittel, uns beliefern zu lassen. Wir bieten u. a. Lebensmittel, 
Backwaren, Haushaltswaren und Getränke an. Backwaren, Haushaltswaren und Getränke an. 

Backwaren Bohnert
Backwaren * Stehcafé * Lebensmittel * Hermes-PaketShop

Inhaberin: Claudia Bohnert
Rottalstr. 67, 74420 Oberrot

Tel. 0 79 77/2 80
  Fax 0 79 77/9 19 71 19

WIR SIND AUCH IM
LOCKDOWN FÜR SIE DA!!!

Praxis Dr. Kurfi ss
Wir machen Urlaub
vom 06.04. bis  einschl. 09.04.2021.
Vertretung:

Fichtenberg: Dr. Schütt Tel. 0 79 71/41 42
Murrhardt: Praxis Pawelczyk Tel. 0 71 92/80 48
 Dr. Scherat Tel. 0 71 92/90 05 66

Werktags ab 18.00 Uhr und am Wochenende/Feiertage 
ärztlicher Notdienst 116 117.

Wir suchen zum 01.04.2021 eine

Reinigungskraft (m/w/d)

für unsere Büros und Sanitäranlage
ca. 6 Std./Woche auf 450-Euro-Basis

Bewerbungen bitte an:
Marbächle 7/2

74420 Oberrot-Marbächle
Tel. 07977/911684

info@guethner-gmbh.de
www.guethner-gmbh.de

Platzierungswünsche
werden nach Möglichkeit erfüllt, können jedoch 
leider nicht immer berücksichtigt werden.

Der Verlag


